
 
 
 

 
 

Ausschreibung für Stibet-Abschluss-Stipendien 2025 
 
1. Zweck der Ausschreibung des Stipendiums  
Der DAAD stellt der weißensee kunsthochschule berlin für das Jahr 2025 im Programm STIBET Mittel für 
die Förderung von Bildungsausländer_innen zur Verfügung, die in der Abschlussphase ihres Studiums 
stehen.  
 
2. Art und Umfang des Stipendiums  

Es werden 8 Stipendien ausgeschrieben in Höhe von jeweils 500 €. Geplant ist eine Förderung von 2 
Monaten für Juni und Juli 2025. Bewerber_innen, die erst im WiSe 2025-26 ihren Abschluss machen, 
können nach Absprache auch zu einem späteren Zeitraum in 2025 gefördert werden. Die Stipendien 
werden als Teil-Stipendien in Höhe von 250 € pro Monat vergeben.  
 
3. Bewerbungsverfahren  
 
Voraussetzung für die Vergabe des Stipendiums:  
• Immatrikulation an der weißensee kunsthochschule berlin in einem Bachelor, Diplom oder Master-
Programm.  

• die_der Studierende ist Bildungsausländer_in (Erläuterung: Bildungsausländer_innen sind Studierende 
ausländischer Nationalität, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben, auch mit 
Studienkolleg in Deutschland oder an einer deutschen Schule im Ausland).  

• !Keine deutsche Staatsbürger_innenschaft!  

• Eröffnung des Bachelor- bzw. Masterverfahrens bis spätestens zum WiSe 2025/26, dh ein Abschluss 
kann bis zum Ende des WiSe 2025/26 erwartet werden.  

• Eröffnung des Diplom-Verfahrens im SoSe 2025 oder schon laufend, d.h ein Abschluss kann bis zum 
Ende des WiSe 2025/26 erwartet werden.  

• Nachweis erfolgreicher Studienleistungen  

• Finanzielle Bedürftigkeit (das Einkommen Bafög/ Zuverdienst/Unterhalt durch Familie u.a.) sollte in 
den Fördermonaten (geplant Juni-Juli 2025) insgesamt nicht mehr als 1.298 € betragen.  

• kein anderes Vollstipendium (DAAD oder andere Stipendienwerke). Teilstipendien, wie das 
Deutschlandstipendium sind im Rahmen der finanziellen Einkommenshöchstgrenze erlaubt.  

• Kein Auslandsstudium im Förderzeitraum  
 
Nicht verpflichtend, aber ergänzendes positives Bewertungskriterium für die Vergabe:  
Zivilgesellschaftliches Engagement:  
 
• ehrenamtliche Tätigkeit, gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches 
Engagement  
 
Besondere Lebensumstände, die ein Studium erschweren:  
 
• Gesundheitliche Einschränkungen oder Behinderungsgründe  

• Carearbeit : Elternschaft (Anzahl Kinder/ alleinerziehend) Pflege anderer Personen  

• Herkunftssituation (Erstakademiker_in, Careleaver, u.a.)  

• Studienbegleitende Erwerbsarbeit zur Unterhaltssicherung  
 



 
 
 

 
 
 Einzureichende Bewerbungsunterlagen:  
• Unterschriebener Antrag (siehe Formular Antrag_Stibet_2025-.DEU)  

 

• Kopie eines Identifikationsdokumentes mit dem Nachweis einer nichtdeutschen Staatsbürgerschaft 
(Personalausweis/Reisepass)  

 

• Bestätigung der Prüfungsanmeldung für das SoSe 2025 oder Nachweis einer hauptamtlich lehrenden 
Person, dass die Prüfungsanmeldung voraussichtlich im WiSe 2025/26 erfolgt. (Formular 
Prüfungsanmeldung Stibet 2025) 

 

• Unterschriebenes Formular mit Angaben zur finanziellen Situation. Geschätzter Nachweis über das 
voraussichtliche Einkommen während der Förderzeit- geplant Juni – Juli 2025 (Formular 
Einkommensnachweis Stibet 2025). Stichprobe in Form eines Kontoauszugs wird nach Ablauf des ersten 

Fördermonats erwartet 

Information: Die Studiendokumentation zum Nachweis der erbrachten Studienleistung wird 
selbstständig im Rahmen der Bearbeitung des Antrags aus dem Campus-Management-Systems nach 

der Deadline der Bewerbung beigefügt. 

 Nicht verpflichtend: Nachweise über ergänzende Bewertungskriterien zum zivilgesellschaftlichen 
Engagement oder besondere Lebensumstände, die das Studium erschweren.  

4. Fristen Sie können Ihre vollständige Bewerbung im Referat Studienangelegenheiten in Papierform 

z.Hd. Brigitte Dierker einreichen (Raum A 1.10 oder Raum A 1.04/05) oder an der Pforte abgeben.  

Deadline!   12. Mai 2025  
 
5. Weitere Information und Formulare: https://kh-berlin.de/studium/studienfoerderung/-
stipendien/daad-studienabschluss-stipendium  
 
6. Stipendienvergabe  
Über die Art und Anzahl der vergebenen Stipendien entscheidet ein Gremium von 2 Personen aus dem 
Referat Studienangelegenheiten/ International Office nach Aktenlage. Kriterien für die Vergabe ist die 
fachliche Qualifikation, die finanzielle Situation und gegebenenfalls außerfachliche Kriterien, wie 
gesellschaftliches Engagement und/ oder eine persönliche behindernde Situation. Innerhalb eines 
Monats nach Abschluss der Bewerbungsfrist wird über das Ergebnis informiert. Bei einem negativen 
Bescheid können Sie die Begründung formlos per Email erfragen.  
 
Wichtung Bewertungskriterien:  
• Fachliche Qualifikation (Wichtung 3)  

• Finanzielle Bedürftigkeit (Wichtung 2)  

• Außerfachliche Kriterien: Gesellschaftliches/soziales Engagement/Gremienarbeit und/oder Besondere 
das Studium erschwerende Lebensumstände (jeweils Wichtung 1)  
 
7. Ende des Stipendiums und Widerruf der Förderung  
Das Stipendium endet mit dem in der Stipendienzusage angegebenen Ende des Bewilligungszeitraumes, 
mit einer Exmatrikulation oder einer Beurlaubung bzw. dem Abbruch des Studiums.  



 
 
 

 
 
Bei einer Unterbrechung des Bewilligungszeitraumes ist eine Wiedereinsetzung des Stipendiums in der 
Regel nicht möglich. Die Bewilligung des Stipendiums kann widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Stipendienvergabe nicht mehr bestehen. Stipendienleistungen können 
zurückgefordert werden. Die Entscheidung obliegt den Stipendiengebenden.  
 
Kontakt bei Rückfragen: Brigitte Dierker / Referat Studienangelegenheiten / Email: stud1@kh-berlin.de / 
Phone: 030-47705-246 

 


